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DIE BETRIEBLICHE ZUSATZVERSORGUNG
zum Schutz für Sie und Ihre Familie

 DRK Trägergesellschaft Süd-West mbH



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

auf Grund sinkender Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung ist es notwendig, 
die zukünftig entstehende Versorgungslücke durch zusätzliche Vorsorge zu schließen. Einen 
Beitrag dazu leistet unsere zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung. 

Mit unserem System haben wir eine optimale Ergänzung zur Alters- und 
Berufsunfähigkeitsabsicherung geschaffen.

Unser Versorgungssystem setzt sich zusammen aus:

		  	 ARBEITGEBERZUSCHUSS
	 	 plus 	 Steuer- und Sozialversicherungsersparnis
	 	 plus 	 Entgeltbestandteile

Jeder Mitarbeiter hat einen Anspruch auf eine individuelle und unverbindliche 
Einzelberatung. Diese findet während der Arbeitszeit statt. Wie bisher stehen Ihnen für 
eine kompetente Beratung und unkomplizierte Abwicklung die Mitarbeiter der BVUK. GmbH 
zur Seite. Mit der Unterstützung der BVUK. Berater können Sie Ihre individuelle Situation 
besprechen und dann die für Sie richtige Entscheidung treffen. 

Es ist nun an Ihnen die Initiative zu ergreifen - sorgen Sie vor, wir unterstützen Sie dabei.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Geschäftsführung



BERUFSUNFÄHIGKEIT

2001 wurde die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente 
abgeschafft und durch die wesentlich schlechtere 
ERWERBSMINDERUNGSRENTE ersetzt. Wenn die 
Anspruchsvoraussetzungen hierfür geprüft werden, 
spielt der erlernte Beruf bei den meisten Mitarbeitern 
in der Regel keine Rolle mehr.

Arbeitnehmer sollten sich unabhängig von ihrem 
Alter keine Illusionen über ihre gesetzlichen 
Ansprüche machen. Die durchschnittliche 
Erwerbsminderungsrente beträgt nur einen Bruchteil 
des letzten Nettogehaltes.

Das Risiko einer Berufsunfähigkeit ist hoch. Im 
Durchschnitt trifft es jeden vierten Bundesbürger vor 
Erreichen des Ruhestandes

weniger als 3 Stunden:
Anspruch auf volle Erwerbs-
minderungsrente, ca. 29 % 
Ihres letzten Bruttoeinkom-
mens.

3 bis 6 Stunden:
Anspruch auf halbe Er-
werbsminderungsrente, ca. 
14,5 % Ihres letzten Brutto-
einkommens.

6 Stunden und mehr:
kein Anspruch auf Erwerbs-
minderungsrente

Wie lange können Sie am Tag noch arbeiten?

Leistungen und Konditionen

 Aufnahme in die Versorgung grundsätzlich ohne Gesundheitsprüfung.
  Keine Beitragszuschläge für Raucher, Motorradfahrer oder körperlich tätige Mitarbeiter etc.
 Unveränderte Konditionen und Beiträge nach Austritt (bei privater Fortführung oder Fort-
     führung beim neuen Arbeitgeber).
 Keine Altersbeschränkung.
 Auszahlung einer Kapitalleistung aus den Überschüssen möglich, sofern keine Berufsunfähigkeit 
     eintritt.

Die gesetzliche Altersrente allein wird künftig nicht 
reichen! Die Gründe liegen auf der Hand: Schon heute 
müssen zwei Beschäftigte die monatliche Rente für 
einen Rentner finanzieren. Zudem steigt die allgemeine 
Lebenserwartung.

Ein Arbeitnehmer wird in der Folge nur noch deutlich 
weniger als die Hälfte seines letzten Nettogehaltes 
beziehen, wenn er 2040 in Rente geht. Um Ihren 
gewünschten Lebensstandard im Rentenalter abzusichern, 
müssen Sie sich um die Aufstockung der gesetzlichen 
Altersrente selbst kümmern.

2020 

2040 

ALTERSRENTE

Leistungen und Konditionen

 Aufbau von Kapital- oder Rentenleistungen.
  Rentenleistungen inklusive einer Rentengarantiezeit.
 Berufsunfähigkeitsvorsorge durch Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit.
 Todesfallabsicherung für die Hinterbliebenen.

Wir weisen darauf hin, dass diese Darstellung den aktuellen Rechtsstand wiedergibt. Gesetzliche Änderungen 
der Zukunft können nicht berücksichtigt werden. Auf die einschlägigen Versicherungsbedingungen wird 
ergänzend hingewiesen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Darstellung enthaltenen Aussagen 
zu aktualisieren. Die Begriffe werden der einfacheren Lesbarkeit halber in einer Geschlechtsform verwendet, 
schließen aber grds. die anderen Geschlechter mit ein.



Vereinbaren Sie eine persönliche und unverbindliche Einzelberatung während  der Arbeitszeit 
bei Ihrem BVUK. Kundenberater, um sich über Ihre Absicherungsmöglichkeiten zu informieren:

 09 31 - 35 90 96 0

 info@bvuk.de

MEIN PERSÖNLICHER TERMIN:

am

 um

ZUM TERMIN BITTE NICHT VERGESSEN:

 Lohn-/Gehaltsabrechnung

 Unterlagen von evtl. privaten Versorgungen
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WICHTIGE FRAGEN, DIE SIE SICH STELLEN MÜSSEN
 Was brauche ich im Ernstfall, um mich und meine Familie zu versorgen?

 Habe ich bereits eine private Berufsunfähigkeitsabsicherung? Wenn ja, in welcher Höhe?

 Welche Rentenlücke ensteht mir zu meinem heutigen Einkommen?


